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I. Räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1044V –
Neuenbaumer Weg- weist eine Größe von ca. 2,5 ha auf. Im Bereich des Wal-
des, süd-westlich des Plangebiets grenzen die Straßen Woltersberg und Am 
Eickhof –die Straßenflächen mit erfassend-; im Norden schließen sich die Grund-
stücke Am Eickhof Nr. 15 sowie Nr. 23-26 und Ilexweg Nr. 32 und 39 an. Der Er-
schließungsweg zur Pumpstation der WSW sowie der Neuenbaumer Weg bilden 
die südöstliche Grenze des Neubaugebietes. Die genauen Gebietsgrenzen sind 
innerhalb des Rechtsplanentwurfes (Anlage 03 zur Drucksache) dargestellt. 

II. Planungsrechtliche Situation 

1. Landes- und Regionalplanung 

Nach dem Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) vom 
11.05.1995 (Teil A) liegt die Stadt Wuppertal im Hinblick auf die siedlungsräumli-
che Grundstruktur in einem Ballungskern. Sie ist nach der zentralörtlichen Glie-
derung ‚Oberzentrum’ und liegt auf einer großräumigen Entwicklungsachse von 
europäischer Bedeutung. Der Entwicklungsachse sind die Infrastrukturelemente 
‚Autobahn’ und ‚Schienenstrecke’ zugeordnet. 

Der Regionalplan 99 (GEP 99) für den Regierungsbezirk Düsseldorf vom 15. De-
zember 1999, Teilabschnitt L 4708 Wuppertal, weist für das Plangebiet einen All-
gemeinen Freiraum- und Agrarbereich und ein Gebiet zum Schutz der Land-
schaft aus. Weiterhin liegt das Plangebiet im Randbereich eines regionalen 
Grünzuges. 

2. Flächennutzungsplan 

Der Planbereich wird im neuen Flächennutzungsplan der Stadt Wuppertal größ-
tenteils als Wohnbaufläche, in einem kleineren Bereich als öffentliche Grünfläche 
mit der besonderen Zweckbestimmung ‚Kinderspielplatz’ und als Waldfläche dar-
gestellt. Die Darstellung entspricht den zukünftigen Festsetzungen des Be-
bauungsplans. Der Bebauungsplan wird aus dem Flächennutzungsplan entwi-
ckelt. 
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Abb. 1: Auszug aus dem FNP (ohne definierten Maßstab) 

3. Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan Wuppertal-Nord weist für das Plangebiet Landschaftsschutz 
aus, des Weiteren ist für den Bereich der Bebauung das Entwicklungsziel ‚tempo-
räre Erhaltung für Flächen, die der FNP als Bauflächen darstellt’ festgelegt. Ent-
sprechend der vorgenannten Zielsetzung erlischt mit Rechtskraft des Be-
bauungsplanes die der Planung widersprechenden Festsetzungen des Land-
schaftsplanes die Bauflächen betreffend. Dieses betrifft nicht die Grün- und 
Waldflächen. 

4. Bebauungspläne 

Für den Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1044 - 
Neuenbaumer Weg - sind bereits die Bebauungspläne Nr. 610 und Nr. 843 auf-
gestellt worden. 

Die bestehenden Bebauungspläne Nr. 610, zuletzt rechtsverbindlich bekannt 
gemacht am 13.05.1993, und Nr. 843, rechtsverbindlich bekannt gemacht am 
19.02.1988, setzen für den südwestlichen Teil des Plangebiets Wald gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 18 b BauGB und für den nordöstlichen Teil öffentliche Grünfläche 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB mit der besonderen Zweckbestimmung ‚Spielp-
latz BC’ fest. 

5. Fachplanungen 

Für das Plangebiet sind keine fachplanerischen Aussagen oder Planungen be-
kannt. Auch im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung sind diesbezüglich 
keine Anregungen geäußert worden. 

 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1044   

’Neuenbaumer Weg’  IV. Anlass der Planung und Entwicklungsziele 

Verfahrensstand: Offenlage (September 2006) 7 

III. Bestandsbeschreibung 

1. Städtebauliche Situation 

Das Plangebiet ist heute weitgehend unbebaut und wird im nordöstlichen Teil 
des Plangebiets überwiegend als Grünland genutzt. Teilweise weist das Grün-
land den Status von Feuchtgrünland auf, welches gem. § 62 Landschaftsgesetz 
Nordrhein-Westfalen besonders geschützt ist. An der westlichen Grenze des 
Plangebiets finden sich Laubwaldbestände mit einem überwiegenden Buchenan-
teil. 

Im Nordosten grenzt an die Fläche unmittelbar Wohnbebauung an. Im Osten und 
Südosten befindet sich neben der vorhandenen Wohnbebauung auch eine ge-
werbliche Nutzung. Die Wohngebäude sind im Wuppertaler Ortsteil Dönberg im 
Allgemeinen ein- bis zweigeschossige Einfamilienhäuser in unterschiedlichen 
Bauformen (freistehend, Doppel- und Reihenhäuser). Südlich liegen landwirt-
schaftlich genutzte oder aufgelassene Flächen und weitere Waldflächen. Weiter 
westlich an der Straße ‚Am Eickhof’ liegen größere Waldbestände. Das Gebiet 
liegt insgesamt in exponierter Höhenlage mit Blick nach Süden. 

2. Verkehr 

Das Plangebiet liegt (zusätzlich zum Neuenbaumer Weg) im Nahbereich der 
klassifizierten Straßen ‚Hohrather Straße’ (Landesstraße 433), ‚Höhenstraße’, 
‚Neuer Weg’ und ‚Dönberger Straße’ (Kreisstraße 16). Über diese Hauptver-
kehrsstraßen können die zentralen Wuppertaler Stadtteile Elberfeld und Barmen 
erreicht werden. Zudem sind hier mehrere Anschlüsse an das Bundesautobahn-
netz vorhanden (BAB 46, BAB 1). Über die L 433 ist die Stadt Velbert zu errei-
chen. Die Höhenstraße – in deren Verlängerung ‚Langer Bruch’ – stellt ebenfalls 
eine Verbindung in Richtung Elberfeld dar. 

3. Infrastruktur 

Die für ein familienorientiertes Wohngebiet wichtige soziale Infrastruktur ist im 
Nahbereich vorhanden, da im Bereich Dönberg im Zusammenhang mit der Rea-
lisierung mehrerer Wohngebiete die entsprechenden sozialen Einrichtungen ein-
gerichtet wurden. In fußläufiger Entfernung liegen ein Kindergarten, eine Grund-
schule und die Gesamtschule ‚Am Dönberg’. Sport- und Freizeiteinrichtungen 
sowie Einzelhandelsgeschäfte und weitere Dienstleistungen für den täglichen 
Bedarf sind im Nahbereich vorhanden. 

4. Ver- und Entsorgung, Entwässerung 

Die Versorgungsnetze für Kommunikation sowie Energie- und Wasserversorgung 
sind in den umliegenden Siedlungsbereichen vorhanden und können bei Bedarf 
zur Versorgung des Gebiets ausgebaut werden. Im nördlich angrenzenden Ilex-
weg und in der Straße ‚Am Eickhof’ liegen bestehende Mischwasserkanäle. 

5. Landschaftsbild und Gebietsausprägung 

Der größte Teil des Plangebiets wird von Grünland (ca. 81 %) eingenommen. In 
den Wintermonaten sowie im Frühjahr und Herbst ist das Grünland im Norden 
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und Nordosten aufgrund der wasserundurchlässigen Böden sehr feucht bis nass. 
Zum Neuenbaumer Weg hin wird das Feuchtgrünland aufgrund der Höhensitua-
tion trockener. Zwischen den Buchenwaldbeständen im Westen ist das Grünland 
vollständig trocken. Die Bedeutung der einzelnen Flächen für die Tier- und Pflan-
zenwelt spiegelt sich auch in der Unterschutzstellung wieder. Dies betrifft Insbe-
sondere das in das Biotopkataster NW aufgenommene ca. 1.000 qm große 
Feuchtgrünland und die beiden Restwaldstücke. Das Landschaftsbild ist auf-
grund der bergigen Topographie und der vorhandenen Blickbeziehungen hoch-
wertig. 

Der Landschaftsraum um das Planungsgebiet am Neuenbaumer Weg ist eher 
dünn besiedelt und ländlich und daher u. a. gut für die Naherholung geeignet. 
Auch das Plangebiet selbst wird von Spaziergängern zu Erholungszwecken ge-
nutzt. Ein Trampelpfad (‚Fernweg’) verläuft durch das gesamte Gebiet von Nor-
dosten nach Südwesten, zunächst entlang des Nordwestrandes der Grünfläche, 
östlich des Buchenwaldes nach Südwesten abknickend, das westliche Plange-
biet durchquerend um schließlich im Süden in die Kreuzung „Am Eickhof“ / „Wol-
tersberg“ zu münden. Auch die beiden kleineren Buchenwaldflächen werden von 
Spaziergängern durchquert. 

6. Immissionsschutz 

Östlich des Plangebiets sind im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Wup-
pertal gewerbliche Bauflächen dargestellt. Die innerhalb dieser gewerblichen 
Bauflächen angesiedelten gewerblichen Nutzungen grenzen bereits heute unmit-
telbar an bestehende Wohnnutzungen an.  

 

IV. Anlass der Planung und Entwicklungsziele 

1. Anlass der Planung 

Die Stadt Wuppertal wird zwar aufgrund der demographischen Rahmenbedin-
gungen in Zukunft Einwohner verlieren, gleichzeitig existiert aber nach wie vor 
eine große Nachfrage nach qualitätsvollen Einfamilienhäusern in ‚grüner’ Orts-
randlage. Insbesondere junge Familien mit Kindern suchen nach einer Möglich-
keit, Wohnen in einer ruhigen Umgebung und in einem Gebiet mit einer guten 
Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und in der Nähe entsprechender öf-
fentlicher und sozialer Einrichtungen (z. B. Kindergarten und Schuleinrichtungen) 
zu realisieren. Das am Südrand des Ortsteils Dönberg gelegene Plangebiet bietet 
die vorgenannten Standortqualitäten und eignet sich zudem gut für eine hoch-
wertige Bebauung mit Einzel-, Doppel- und Mehrgenerationenhäusern. Dafür 
sprechen vor allem die exponierte Lage am grünen Ortsrand und die guten Mög-
lichkeiten für eine städtebauliche und funktionale Einbindung in das umgebende 
Gebiet. 

Das Plangebiet ist bereits durch zwei Bebauungspläne überplant worden, die je-
doch im Hinblick auf die geplante Nutzung abweichende Festsetzungen treffen. 
Für die Umsetzung der geplanten Wohnnutzung ist insofern die Aufstellung eines 
verbindlichen Bebauungsplans zwingend erforderlich. 
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2. Entwicklungsziele 

Ein wichtiges Ziel der Stadt Wuppertal ist die Sicherung eines attraktiven Ange-
bots an Baugrundstücken für junge Familien, damit diese Gruppe nicht in die Um-
landgemeinden mit einem entsprechenden Angebot an Baugrundstücken ab-
wandert. Diese übergeordnete Zielsetzung wird auch bei der Ausweisung des 
Baugebiets ‚Neuenbaumer Weg’ verfolgt. Für das Marktsegment ‚Einfamilien- 
und Doppelhäuser’ besteht in der Stadt Wuppertal zudem nach wie vor eine 
spürbare Nachfrage. Dieser Nachfrage soll durch die Ausweisung von familien-
freundlichen Wohnbauflächen entgegengekommen werden.  

Das Plangebiet soll vornehmlich mit hochwertigen Einfamilienhäusern (frei ste-
hende Einfamilienhäuser und Doppelhäuser) in offener Bauweise bebaut und 
durchgrünt werden. Weiterhin soll eine Option für das derzeit vor dem Hinter-
grund der zunehmenden Alterung der Bevölkerung und den steigenden Kosten 
von Pflegeeinrichtungen bundesweit in der Wohnungsforschung und -wirtschaft 
diskutierte und teilweise auch umgesetzte ‚Mehrgenerationenwohnen’ offen ge-
halten werden. Dieses fußt auf der Erkenntnis, dass viele ältere Menschen sich 
wünschen in der Nähe ihrer Kinder und Enkelkinder bzw. in der Nähe junger 
Menschen zu leben, nicht jedoch in der gleichen Wohnung ("innere Nähe bei äu-
ßerer Distanz"). Beim so genannten Mehrgenerationenwohnen handelt es sich 
dabei um ein flexibles, den sich ändernden Wohnbedürfnissen entsprechendes 
Wohnungsangebot, das ein Zusammenleben mehrerer Generationen in unter-
schiedlicher Weise ermöglicht. Flankiert wird das Mehrgenerationenwohnen in 
der Regel durch bauliche und soziale Maßnahmen, wie die Berücksichtigung va-
riabler Grundrisse in der Planungsphase, die Bereitstellung barrierefreier oder 
behindertengerechter Wohnungen, das Verlegen von Flachborden in den Stra-
ßenräumen, die Anlage von ebenen Gartenbereichen und ggf. die Bereitstellung 
notwendiger Sozialeinrichtungen. Entsprechende Gebäude unterscheiden sich 
somit in Architektur, Raumangebot und Nutzerstruktur von üblichen Mehrfami-
lienwohnhäusern. Innerhalb des Bebauungsplangebietes sollen nach den Vor-
stellungen des Projektträgers für zwei Gebäude diese Wohnform möglich sein. In 
diesen Gebäuden sollen gegenüber der Regelfestsetzung jeweils bis zu drei 
Wohneinheiten ausnahmsweise zulässig sein. Die genaue Lage der Mehrgene-
reationswohngebäude soll jedoch nicht Gegenstand der näheren Regelung sein, 
da hierfür kein städtebauliches Regelungsbedürfnis besteht. Für diese Gebäude 
gelten in gleicher Weise die Festsetzungen des Planes hinsichtlich Art und Maß 
der baulichen Nutzung wie für die übrigen Gebäude. Innerhalb des Durchfüh-
rungsvertrages, der bis zum Satzungsbeschluss abgeschlossen werden muss, 
sollen weitere Reglungen zu dem Mehrgenerationswohnkonzept mit aufgenom-
men werden. 

Weitere Ziele des Planverfahrens sind: 

 Der Erhalt der bestehenden Buchenwaldbestände innerhalb des Plangebiets, 

 die Realisierung von attraktiven und familienfreundlichen Wohngrundstücken, 

 der Erhalt einer bestehenden Feuchtgrünlandfläche, 

 die Anlage von Grünflächen innerhalb des Plangebiets 

 die Anlage eines Kinderspielplatzes zwischen den Waldflächen, 

 die optionale Realisierung von Mehrgenerationenhäusern, 

 die Anlage von verbindenden Fuß- und Radwegen durch das neue Wohngebiet 
Erhalt des ‚Fernweges’. 
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V. Planinhalte 

1. Festsetzungen und Regelungen 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Das Plangebiet soll zukünftig überwiegend für Wohnzwecke genutzt werden und 
wird daher als Reines Wohngebiet (WR) und als Allgemeines Wohngebiet (WA) 
festgesetzt. 

Die gemäß § 3 Abs. 3 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) ausnahmsweise 
im Reinen Wohngebiet zulässigen Nutzungen (Läden und nicht störende Hand-
werksbetriebe, die zur Deckung des täglichen Bedarfs für die Bewohner des Ge-
biets dienen, kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für soziale 
Zwecke sowie den Bedürfnissen der Bewohner des Gebiets dienende Anlagen 
für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke) werden inner-
halb des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1044 
ausgeschlossen, da sie in das hochwertige und kleinteilig strukturierte Gebiet ge-
stalterisch und funktional nicht zu integrieren sind und auch aus verkehrlichen 
Gründen nicht zum angestrebten ruhigen und familienfreundlichen Gebietscha-
rakter passen. 

Die gemäß § 4 Abs. 3 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) im Allgemeinen 
Wohngebiet ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwal-
tungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) werden aus den oben genannten Grün-
den ebenfalls ausgeschlossen. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung der Grund- und Ge-
schossflächenzahl (maximale GRZ 0,4, maximale GFZ 0,8) und der Zahl der 
Vollgeschosse (maximal 2) bestimmt. Die innerhalb des Geltungsbereichs fest-
gesetzten Werte zielen darauf ab, für die neue Wohnbebauung eine im Vergleich 
mit der baulichen Umgebung angemessene Höhenentwicklung und Überbauung 
zu erzielen. 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird durch die Anzahl der Vollgeschosse (ma-
ximal zwei Vollgeschosse) und die Festsetzung einer maximalen Gebäudehöhe 
im Bezug zur Soll-Geländehöhe bestimmt. Die Regelung der Höhe der baulichen 
Anlagen innerhalb des Plangebiets soll erfolgen, um die Höhenentwicklung der 
im Norden angrenzende (teilweise etwas uneinheitlichen) Nachbarbebauung bei 
der Neubebauung aufzugreifen. 

Die Soll-Geländehöhen sind im Plan festgesetzt und durch Höhenpunkte einget-
ragen. Die Zwischenhöhen ergeben sich durch Interpolation. Aufschüttungen und 
Abgrabungen sind abweichend von den festgesetzten Soll-Geländehöhen bis zu 
+/- 0,50 m zulässig, so dass sowohl vom Grundsatz her ein einheitliches Gelän-
deniveau erreicht werden kann, aber auch genügend Spielraum verbleibt, um im 
realen Baugeschehen auf Unwägbarkeiten reagieren zu können. 

Weitere Regelungen zur Höhe von baulichen Anlagen sind darüber hinaus nicht 
erforderlich.  

Aus verkehrlichen und städtebaulichen Gründen sind in den Baugebieten pro 
Wohngebäude maximal zwei Wohnungen zulässig. Dieses erfolgt nicht zuletzt 
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auch durch die gewollte Annäherung an die Umgebungsbebauung. Ausnahm-
sweise kann für maximal 2 Wohngebäude innerhalb des Plangebietes eine Über-
schreitung von bis zu drei Wohnungen pro Wohngebäude zugelassen werden, 
wenn diese Überschreitung im Zusammenhang mit dem unter Abschnitt IV Punkt 
2 beschriebenen Mehrgenerationswohnen steht. 

Insgesamt sollen jedoch nicht mehr als 35 Wohneinheiten im Plangebiet gebaut 
werden, so dass hierzu eine entsprechende Regelung in den Durchführungsver-
trag mit aufzunehmen ist. Der Vorhabenträger hat sich diesbezüglich vor der 
Realisierungsphase in Abgleich mit der Stadt zu entscheiden, ob und wo Mehr-
generationshäuser vorsehen werden sollen und wo innerhalb des Plangebiets 
dafür auf Doppelhäuser zu verzichten ist, um die avisierte Anzahl der Wohnein-
heiten nicht zu überschreiten. Da vom Vorhabenträger grundsätzlich nur eine 
vergleichsweise geringe Anzahl von Mehrgenerationshäuser angedacht wird, 
wird hierdurch das zugrunde liegende städtebauliche Konzept und der Projektbe-
zug nicht grundsätzlich in Frage gestellt. 

1.3 Bauweise / Überbaubare Grundstücksfläche / Stellung baulicher Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Im Planbereich sind nur Einzel- und Doppelhäuser in offener Bauweise zulässig 
(die offene Bauweise begrenzt gemäß § 22 BauNVO die Länge der baulichen 
Anlagen auf maximal 50 m Länge). Dieses entspricht dem zugrunde liegenden 
städtebaulichen Konzept. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) werden durch die in der 
Planzeichnung festgesetzten Baugrenzen definiert, so dass kein Gebäude (Ein-
zelhaus oder Doppelhaus) im Grundsatz länger oder tiefer als 12,5 Meter sein 
wird. Um den zukünftigen Grundstückseigentümern die Errichtung von kleineren 
Anbauten (z. B. Wintergärten) zu ermöglichen, ist in den Baugebieten ist ein Vor-
treten von Gebäuden oder Gebäudeteilen bis zu 1,5 m über die Baugrenzen 
ausnahmsweise zulässig, wenn dadurch eine maximale Gebäudetiefe von 14 m 
nicht überschritten wird. 

Eine Überschreitung der gartenseitigen Baugrenzen für den Bau von Terrassen 
ist bis zu 3 m zulässig. Die Oberkante des Terrassenfußbodens darf dabei maxi-
mal 1 Meter über dem festgesetzten Gelände liegen. 

Die Stellung der baulichen Anlagen wird durch die in der Planzeichnung festge-
setzte Firstrichtung vorgegeben. Im vorliegenden Fall sind die geplanten Gebäu-
de bis auf wenige Ausnahmen mit Satteldach traufständig zu den Erschließungs-
flächen vorgesehen, so dass klar definierte Straßenräume entstehen werden. Die 
Abweichungen von der festgesetzten Satteldach betreffen lediglich die Einzel-
häuser, da diese mit einem flachgeneigten Zeltdach errichtet werden sollen. 

1.4 Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen, Gemeinschaftsanlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB) 

1.4.1 Nebenanlagen 

Gemäß der erläuterten städtebaulichen Zielsetzungen soll innerhalb des Plange-
biets ein auch aus gestalterischer Sicht hochwertiges Wohngebiet entstehen. Um 
einen unerwünschten ‚Wildwuchs’ von großdimensionierten Nebenanlagen (Gar-
tenhäuser, Schwimmingpools, etc.) vermeiden zu können, sind innerhalb der 
nicht überbaubaren Grundstücksfläche bauliche Anlagen im Sinne des § 14 Abs. 
1 BauNVO, bauliche Anlagen nach Landesrecht, die innerhalb der Abstandsflä-
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chen zulässig sind oder zugelassen werden können mit einer Grundfläche von 
mehr als 7,5 qm, sowie Stellplätze und Garagen generell ausgeschlossen.  

1.4.2 Stellplätze und Garagen 

Die städtebauliche Konzeption des Gebiets geht – abweichend von den Vor-
schriften des § 51 BauO NRW und der Verwaltungsvorschrift zu § 51 BauO NRW  
– von zwei Stellplätzen pro Wohneinheit aus. Die Stellplatzflächen sind im städ-
tebaulichen Entwurf und im vorhabenbezogenen Bebauungsplan den Grundstü-
cken zugeordnet. 

Auf den Grundstücken ist eine Staffelung von Garage oder Carport mit vorgela-
gertem Stellplatz möglich. Garagen, Carports und Stellplätze sind innerhalb des 
Plangebiets nur innerhalb der festgesetzten Ga/St-Flächen zulässig.  

1.5 Verkehr 

Die äußere Erschließung erfolgt über die Straße ‚Neuenbaumer Weg’, der bis 
heute auf der Höhe des Plangebiets auf der nordwestlichen Straßenseite ohne 
Gehweg ausgebaut ist. Im Rahmen des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
wird aus Sicherheitsgründen – vor allem zur Absicherung des Schulweges – ent-
lang des Neuenbaumer Weges ein 1,50 - 2,00 m breiter Gehweg neu angelegt. 
Dieser Gehweg befindet sich innerhalb des Plangebietes und ist im Plan als öf-
fentliche Verkehrsfläche festgesetzt. Die übrige Verkehrsfläche liegt nicht inner-
halb des Geltungsbereiches. Die vorhandenen Bäume auf einem außerhalb des 
Geltungsbereichs gelegenen Grundstück werden in die Planung des Gehwegs 
integriert. Es sind folgende Straßenbreiten für den Neuenbaumer Weg im Ab-
schnitt der Planung nach Realisierung vorgesehen: 

 Fahrbahn 6,00 m 

 Gehweg beidseitig 2,00 m 

Im Bereich der Bestandsbäume wird der Querschnitt reduziert auf: 

 Fahrbahn 5,00 m, 

 Gehweg Südost 1,50 m, 

 Gehweg Nordwest 2,00 m. 

Die innere verkehrliche Erschließung besteht aus einer öffentlichen Mischver-
kehrsfläche mit einer Breite von 5,50 m, die direkt an den Neuenbaumer Weg 
über eine nahezu senkrecht verlaufende Zufahrt angebunden wird. Die öffentli-
che Erschließungsstraße weitet sich nach etwa 30 m zu einem kleinen Platzbe-
reich auf, knickt nach Westen ab und geht vor der letzten Hauszeile in eine ab-
schließende Wendefläche über. In Richtung Norden und Nordwesten knickt eine 
ebenfalls öffentliche Erschließungsstraße ab und erschließt die dort geplanten 
Wohngebäude. Für Fußgänger besteht zudem die Möglichkeit, den nordwestlich 
gelegenen Ilexweg auf einem öffentlichen Fußweg durch das Plangebiet zu er-
reichen. 

Die meisten Wohngebäude sind über befahrbare Wohnwege zu erreichen, die 
von den zentral liegenden öffentlichen Verkehrsflächen ausgehen. Im westlichen 
Teil der baulich überplanten Fläche zweigen die Wohnwege orthogonal nach 
Norden und Süden ab und erschließen jeweils etwa zwei bis sechs Wohneinhei-
ten. Im östlichen Teil führt ein Wohnweg Richtung Nordosten und erschließt acht 
Doppelhaushälften. Die privaten Wohnwege sind jeweils ca. 3,50 m breit. Für sie 
werden im Bebauungsplan Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zugunsten der jewei-
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ligen Anwohner sowie für die Ver- und Entsorger und Telekommunikationsfirmen 
festgesetzt.  

Die vorhandene Straße Am Eickhof wurde zum Teil in das Plangebiet mit aufge-
nommen und über Straßenbegrenzungslinien festgesetzt. Die Festsetzung erfolgt 
analog der Regelungen des derzeit noch rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 
843, welcher mit der Rechtskraft dieses Planes auch für diese Bereiche aufgeho-
ben wird. Dieses erfolgt aus verfahrensökonomischen Gründen, um keine unnö-
tigen „Planfragmente“ des Bebauungsplanes 843 zu erzeugen. 

1.6 Niederschlagswasserentsorgung 

Die Bodenkarte L 4708 Wuppertal (M 1 : 50.000) ordnet dem Plangebiet den Bo-
dentyp schwach grusiger lehmiger bis stark lehmiger Schluff über steinig schluffi-
gem Lehm zu. Es handelt sich dabei um den Bodentyp Pseudogley-
Parabraunerde, stellenweise Parabraunerde, der sich aus umgelagertem Löß 
gebildet hat. Unter dem Löß liegt Hang- und Hochflächenlehm, der als Verwitte-
rungsprodukt der darunter liegenden Felsschichten entstanden ist.  

Zur Erkundung der Zusammensetzung sowie der Mächtigkeiten der Überlage-
rungsböden und der Tiefenlage des Felshorizontes wurden im Rahmen der ge-
nannten Bodenuntersuchung an zwei Standorten Rammkernsondierungen vor-
genommen. Bei beiden Sondierungen stehen unter der Mutterbodendecke 
schluffige Böden an. Die aus einer Tiefe von 0,4 m und 1,3 m gezogenen Bo-

denproben waren von weicher Konsistenz (fast wassergesättigt). Ab den genann-
ten Tiefen von 0,4 und 1,3 stehen nach Aussage des Gutachters wahrscheinlich 
feste Felsbänke an. 

In beiden Bohrlöchern wurden zudem Sickerversuche durchgeführt. Die Löcher 
wurden bis zur Geländeoberkante mit Wasser gefüllt und anschließend die Ab-
sinkgeschwindigkeit des Wasserspiegels eine Stunde lang gemessen. In dem tie-
feren der beiden Bahrlöcher sank der Wasserspiegel sogleich auf 1,0 m Tiefe ab 
und blieb dann in dieser Tiefe konstant stehen. In dem zweiten Bohrloch sank 
der Wasserspiegel in 14 Minuten auf 0,14 m unter die Geländeoberkante und 
blieb dann auch dort stehen. 

Aufgrund der geologischen Gegebenheiten kann Niederschlagswasser nicht ver-
sickert werden. Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser wird deshalb 
in die vorhandene Mischkanalisation eingeleitet. Ggf. ist innerhalb des Plange-
biets auch der Bau von Rückhalteanlagen (z. B. Rückstaukanälen) erforderlich, 
da die genaue Regenwassermenge pro Zeiteinheit, welche in die Mischkanalisa-
tion eingeleitet werden darf noch durch den Entsorgungsträger bestimmt werden 
muss. 

1.7 Führung von Versorgungsanlagen und Leitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

Das Plangebiet wird von einer durch die Thyssengas GmbH betriebenen Gas-
hochdruckleitung gequert. In der gleichen Trasse liegt zudem ein Fernmeldeka-
bel. Die Gashochdruckleitung unterliegt den Bestimmungen in § 2 des Energie-
wirtschaftsgesetzes (EnWG) und der Gashochdruck-Leitungsverordnung 
(GasHL-VO). 

Für die Betriebssicherheit der Leitung gilt das Regelwerk des Deutschen Vereins 
des Gas- und Wasserfaches e. V.. Beidseitig ist ein 4,0 m breiter Schutzstreifen 
von Bebauung freizuhalten (im Plan als Fläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB 
festgesetzt), um die Leitung für Überwachungs- und Instandhaltungs- und ggf. 
Instandsetzungsmaßnahmen zugänglich zu halten. Des Weitern sind im Einzel-
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nen bei der Ausführungsplanung für die Erschließung, Bebauung und Begrünung 
des Plangebiets die Sicherungsmaßnahmen sowie die Anweisung zum Schutz 
von Gastransportleitungen der Thyssengas GmbH zu beachten. Insoweit der Lei-
tungsträger dem zustimmt, kann eine Überbauung der Fläche mit Terrassen, 
Stellplätzen, Garagen oder Gartenhäusern zugelassen werden 

1.8 Grünflächen u. Wald (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB, § 9 Abs. 18b BauGB) 

Der westliche Planbereich ist analog der Vorgaben aus dem Flächennutzungs-
plan und den Planungsempfehlungen aus dem erstellten Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan aufgeteilt als öffentliche Grünfläche (die Zweckbestimmung ist 
differenziert in Parkanlage und Spielplatz Typ B/C) und als Wald festgesetzt. Be-
züglich dieser Flächen bleibt der durch den Landschaftsplan Wuppertal-Nord 
festgesetzte Landschaftsschutz bestehen. Da hier zunächst kein originärer Konf-
likt mit den geplanten bauplanerischen Festsetzungen vorliegt, können diese 
Festsetzungen im Plan getroffen werden. Allerdings ist nicht ausgeschlossen, 
dass im Zuge der Umsetzung des Spielplatzes Maßnahmen erforderlich sind 
(Bodenversiegelungen, Fundamente, etc.), die eine Befreiung von den land-
schaftsschutzrechtlichen Regelungen erfordern. Da dieses in erster Linie von der 
konkreten Spielplatzplanung- /-ausstattung abhängt und nicht ausgeschlossen 
ist, dass eine solche Befreiung erteilt werden kann, kann dieses einem eventuell 
nachfolgendem landschaftsrechtlichen  Verfahren überlassen bleiben. 

1.9 Schutzfläche  (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Im nord-östlichem Bereich des Plangebietes wurde eine Fläche zum Schutz, 
Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. Innerhalb 
dieser Fläche befindet sich das festgestellte und gemäß § 62 Landschaftsgesetz 
geschützte Feuchtbiotop, so dass es auch bauplanungsrechtlich langfristig gesi-
chert ist. Die festgesetzte Fläche in der das Biotop liegt ist deutlich größer ge-
fasst als die reine Biotopfläche, um über zusätzlich festgesetzte Maßnahmen 
(textliche Festsetzungen im Rechtsplan) eine Entwicklung dieser Fläche zu för-
dern.  

1.10 Heckenpflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

Entlang des Neuenbaumer Weges soll innerhalb der festgesetzten Baugebiete 
eine Heckenpflanzung vollzogen werden. Diese Heckenpflanzung mit einer ge-
planten Schnitthöhe von 1,4 – 1,6 Meter soll als städtebauliches / landschafts-
pflegerisches Element das neue Baugebiet flankieren. Weitere Anpflanzgebote, 
bis auf die Bäume innerhalb der Mischverkehrsfläche, sollen nicht getroffen wer-
den. 

1.11 Immissionsschutz 

Östlich des Plangebiets sind im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Wup-

pertal gewerbliche Bauflächen dargestellt. Die innerhalb dieser gewerblichen 

Bauflächen angesiedelten gewerblichen Nutzungen – die gewerblichen Nutzun-

gen liegen südöstlich des Neuenbaumer Weges – grenzen bereits heute an 

Wohnnutzungen an. Insofern müssen die gewerblichen Nutzungen im Sinne des 

Gebots der gegenseitigen Rücksichtnahme bereits heute die Belange der unmit-

telbar angrenzenden Wohnbebauung berücksichtigen. Die gewerblichen Emis-

sionen dürfen die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse nicht gefährden.  
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Das vorgenannte Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme gilt jedoch auch für 
die angrenzende Wohnbebauung sowie zum Teil für die neu geplanten Wohn-
bauflächen. Die Wohnnutzungen müssen aufgrund der vorhandenen Bestandssi-
tuation Immissionen akzeptieren, die die üblichen Richtwerte für ein Allgemeines 
Wohngebiet (WA) überschreiten können. Maßgeblich sind hier die Richtwerte für 
ein Mischgebiet (MI). Aktive oder passive Maßnahmen zum Schutz der geplanten 
Wohngebiete sind allerdings nicht erforderlich. 

2. Landesrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB) 

2.1 Gestalterische Festsetzungen nach BauO NW (§ 86 BauO NW) 

 Gestaltung von Doppelhäuser 

Als städtebaulicher Grundsatz bei der Gestaltung von Doppelhäusern gilt die 
Einheitlichkeit von Fassaden und Dächern. Aus diesem Grund sind die Fassaden 
und Dacheindeckungen von zusammengehörenden Doppelhaushälften in glei-
chem Material und gleicher Farbe auszuführen. Der gleiche Grundsatz gilt bei 
zusammengehörenden Doppelhaushälften auch für die Ausprägung von Sockel-, 
First und Traufhöhen sowie die Dachneigung und die Dachüberstände. 

 Gestaltung der Vorgärten 

Ansprechend geplante und begrünte Vorgärten sind ein wesentliches gestalteri-
sches Element in kleinteilig strukturierten Wohngebieten. Bis auf die für die Er-
schließung des Grundstücks notwendigen Wege, Zufahrten und Stellplätze sind 
daher die Vorgartenflächen zu begrünen und dauerhaft als Gartenflächen zu er-
halten. Der Anteil der für die Anlage der Wege, Zufahrten und Stellplätze befes-
tigten Vorgartenflächen darf maximal 50 % der gesamten Vorgartenfläche betra-
gen. Vorgärten sind definiert als der Bereich zwischen der jeweils straßenzuge-
wandten Fassade und der Straßenbegrenzungslinie. 

 Anlagen zu Nutzung der Sonnenenergie 

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1044 Neuen-
baumer Weg ist zur Förderung der regenerativen Energien die Verwendung von 
Photovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren erwünscht. Photovoltaikanlagen und 
Sonnenkollektoren werden deshalb nicht auf die maximal zulässige Gesamthöhe 
der Gebäude mit angerechnet. Der städtebauliche Grundsatz bei der Zulässigkeit 
von Photovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren ist, dass diese in die Ausbildung 
der Dachflächen gestalterisch zu integrieren sind. 

3. Eingriffs- und Ausgleichregelungen  

Innerhalb des Verfahrens wurde durch ein externes Gutachterbüro ein land-
schaftspflegerischer Begleitplan (LBP) erstellt, nicht zuletzt um dem Vorhaben-
träger wichtige Hilfestellungen für den Umgang mit den vorhandenen ökologi-
schen Strukturen zu geben. Die Erkenntnisse aus dem LBP  sind bei der Erarbei-
tung des städtebaulichen Konzeptes in die Planung eingeflossen. 

Im LBP wurde hierzu umfangreich die Bestandsituation ermittelt und diese inner-
halb der Eingriffs- / Ausgleichbilanzierung der Planung gegenübergestellt. Es 
zeigt sich, dass durch die Planung trotz des Grundgedankens der Vermeidung 
von Beeinträchtigungen relevante Eingriffe in die Natur und die Landschaft nicht 
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gänzlich vermieden werden können. Diese Eingriffe können nur teilweise durch 
Maßnahmen im Plangebiet kompensiert werden. Das verbleibende ökologische 
Restdefizit von 60296 ÖWE (ÖWE = ökologische Werteinheiten, ermittelt nach 
dem Verfahren Ludwig) kann nicht sinnvoll innerhalb des Plangebietes ausgegli-
chen werden. Da aber keine Gründe für das Abweichen von dem Grundsatz der 
Vollkompensation erkennbar sind, soll das Restdefizit über Maßnahmen außer-
halb des Geltungsbereiches der Planung ausgeglichen werden. Diese Maßnah-
men sollen jedoch nicht vom Vorhabenträger durchgeführt werden, da er zum ei-
nen nicht über geeignete Grundstücke verfügt und zum anderen es erfahrung-
sgemäß nur schwer zu gewährleisten ist, dass Maßnahmen auf privaten Grund-
stücken fachgerecht und dauerhaft Bestand haben. Der Vorhabenträger wird 
deswegen an die Stadt eine Ausgleichszahlung leisten, über die Maßnahmen im 
Stadtgebiet (z.B. naturnaher Ausbau von Bachläufen) durch die Stadt durchge-
führt werden sollen. 

Die näheren Bestimmungs- und Berechnungsmethoden zu der Eingriffs- / Aus-
gleichsbilanzierung sind dem LBP zu entnehmen und in der Begründung Teil B –
Umweltbericht- enthalten.. 

Innerhalb des abzuschließenden Durchführungsvertrages werden die näheren 
Regelungen zu der Ausgleichszahlung festgelegt. 

4. Kennzeichnungen (§ 9 Abs. 5 BauGB) 

Kennzeichnungen gem. § 9 Abs. 5 BauGB (z. B. Bauliche Vorkehrungen gegen 
Naturgewalten, Flächen unter denen der Bergbau umgeht, Flächen, deren Böden 
erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind) sind innerhalb des Ge-
ltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1044 nicht erfor-
derlich. 

5. Nachrichtliche Übernahmen 

5.1 Landschaftsschutz 

Die durch den Landschaftsplan Wuppertal-Nord festgelegten Landschaftsschutz-
grenzen sind in der Planungsrechtskarte übernommen worden.  

5.2 Denkmäler nach Landesrecht 

Im Plangebiet sind keine schützenswerten Kultur- und Sachgüter, wie beispiels-
weise in der Denkmalliste eingetragene Baudenkmäler, vorhanden. 

6. Hinweise und Sonstiges 

In den Textteil des Bebauungsplan wurden zusätzliche Hinweise zu den The-
menbereichen Kampfmittelräumdienst, Externe Ausgleichsmaßnahmen, Umgang 
mit der Gasfernleitung L Nr. 202/15/0 Bl. 9 und zur Aufhebung der bestehenden 
rechtsverbindlichen Bebauungspläne aufgenommen. 

6.1 Durchführungsvertrag 

Gem. § 12 Abs. 1 BauGB muss der Vorhabenträger im Rahmen eines Vertrages 
verbindlich regeln, dass er auf der Grundlage des abgestimmten Plans zur 
Durchführung der Vorhaben und der Erschließungsmaßnahmen bereit und in der 
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Lage ist und sich zur Durchführung dieser innerhalb einer bestimmten Frist und 
zur Tragung der Planungs- und Erschließungskosten ganz oder teilweise vor 
dem Satzungsbeschluss verpflichtet. Des Weiteren beinhaltet der Durchfüh-
rungsvertrag Regelungen zu Ersatzgeldleistungen im Bezug zu dem festgestell-
ten ökologischen Restdefizit der Planung. Der für den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 1044 Neuenbaumer Weg erforderliche Durchführungsvertrag 
wird derzeit erarbeitet. 

6.2 Gutachten und Untersuchungen 

Folgende Unterlagen und Gutachten wurden im Zusammenhang mit der vorha-
benbezogenen Bebauungsplanung verwendet: 

 Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Bebauungsplan Nr. 1044 
‚Neuenbaumer Weg’ in Wuppertal, Brosk Landschaftsarchitektur, Essen, 
August 2006 

 Bericht über die Ergebnisse von Bodenerkundungen auf dem Grundstück 
‚Neuenbaumer Weg’, Ingenieurgesellschaft für Geotechnik mbH (IGW), 
Wuppertal, 15. März 2001 

 Gutachterliche Stellungnahme bezüglich einer Versickerung von Regen-
wasser auf dem Grundstück ‚Neuenbaumer Weg’, Ingenieurgesellschaft 
für Geotechnik mbH (IGW), Wuppertal, 3. Januar 2006 

 Ergänzung zur Gutachterlichen Stellungnahme bezüglich einer Versicke-
rung von Regenwasser auf dem Grundstück ‚Neuenbaumer Weg’, Inge-
nieurgesellschaft für Geotechnik mbH (IGW), Wuppertal, 17. Februar 
2006 

 Stellungnahme bezüglich einer Versickerung von Regenwasser im Be-
reich eines Feuchtbiotops (GB-4708-211) auf dem Grundstück ‚Neuen-
baumer Weg’, Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten 
NRW, Recklinghausen, 20. März 2006 

6.3 Bodenordnung,  

Das gesamte Plangebiet gehört einem privaten Eigentümer und wird auf der 
Grundlage der städtebaulichen Planung sowie des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans Nr. 1044 in zweckmäßig bebaubare und erschlossene Parzellen 
aufgeteilt. Hierfür sind keine öffentlich-rechtlichen bodenordnende Maßnahmen 
gemäß der §§ 45 ff. BauGB (Baulandumlegung) erforderlich 

6.4 Umgang mit Bodendenkmälern 

Im Plangebiet sind keine in der Denkmalliste eingetragene Bau- und Boden-
denkmäler vorhanden. Dennoch können bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler 
(kultur- und /oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, 
Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bo-
denbeschaffenheit, Höhlen, Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder 
pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. 

Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt Wuppertal sowie dem Rhei-
nischen Amt für Bodendenkmalpflege, Bonn, unverzüglich anzuzeigen und die 
Entdeckungsstelle mindestens 3 Werktage in unverändertem Zustand freizuhal-
ten (§§15, 16 DSchG NW), falls diese nicht vorher von der Denkmalbehörde frei-
gegeben wird. Der Landschaftsverband Rheinland ist berechtigt, das Boden-



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1044  

’Neuenbaumer Weg’ V. Planinhalte 

Verfahrensstand: Offenlage (September 2006) 18 

denkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Forschungen bis zu 6 
Monate in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NW). 

6.5 Genehmigungspflichten nach anderen Gesetzen  

Genehmigungen aufgrund von anderen Fachgesetzen (z. B. wasserrechtliche 
Genehmigungspflicht, Waldumwandlungsgenehmigung gem. Landeswaldgesetz 
u. a.) sind innerhalb des vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens 
Nr. 1044 Neuenbaumer Weg zunächst nicht erforderlich. U. U. ist eine Befreiung 
von dem festgesetzten Landschaftsschutz (Landschaftsplan Wuppertal-Nord) im 
Bezug zu der Realisierung des festgesetzten Spielplatzes erforderlich, dieses 
häng aber im wesentlichen von der konkreten Spielplatzplanung / -ausstattung 
ab. 

6.6 Verbleib des anfallenden Bodenaushubs 

Der im Rahmen der Erschließungs- und Baumaßnahmen anfallende Bodenaus-
hub soll nach Möglichkeit innerhalb des Plangebiets wieder eingebracht werden. 
Dies gilt vor allem für die oberen Bodenschichten. 

6.7 Kampfmittel und Altlasten 

Im Plangebiet können Funde von Munitionsresten nicht ausgeschlossen werden. 
Sollte bei Erschließungs- und Bauarbeiten der Erdaushub außergewöhnliche 
Verfärbungen aufweisen, oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, 
sind die Arbeiten einzustellen und der Kampfmittelräumdienst (Tel. 0211 / 475 / 
2165) zu verständigen. Ein entsprechender Hinweis ist in den Textteil des Be-
bauungsplans aufgenommen worden. 

Für das Plangebiet liegen der Stadt Wuppertal keine Anhaltspunkte für das Vor-
liegen einer Altlast oder schädlicher Bodenveränderungen vor. Da sich Informati-
onssysteme der Stadt in ständiger Fortschreibung befinden, kann aus dieser Tat-
sache kein Anspruch auf Vollständigkeit abgeleitet werden. 

VI. Städtebauliche Kenndaten  

(Dichtewerte / Flächenbilanz) 

Verfahrensgebiet ca. 25.800 qm 

Gesamtfläche der Baugrundstücke ca. 11.500 qm 

(Überbaubare Fläche ohne Garagen und Carports) (ca. 2.600) qm 

Öffentliche Erschließung ca. 2.000 qm 

Privatstraßen und -wege ca. 700 qm 

Durchschnittliche (GRZ) städtebaulicher Wert 0,4  

Durchschnittliche (GFZ) städtebaulicher Wert 0,8  

Öffentliches Grün  ca. 4.300 qm 

Waldflächen ca. 4.000 qm 

Ausgleichsfläche (geschütztes Biotop) ca. 3.300 qm 

Besucherparkplätze 15  

 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1044  

’Neuenbaumer Weg’  X. Kosten und Finanzierung.  

Verfahrensstand: Offenlage (September 2006) 19 

Anmerkung: Wert in Klammern wird nicht in die Flächenbilanz übernommen 

VI. Umweltbericht 

Der Umweltbericht ist als Teil B der Begründung separat angefügt. 

VII. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Der Planbereich wird im neuen Flächennutzungsplan der Stadt Wuppertal größ-
tenteils als Wohnbaufläche, der westliche Planbereich als öffentliche Grünfläche 
mit den besonderen Zweckbestimmungen „Parkanlage“ sowie „Kinderspielplatz“ 
und des Weiteren als Waldfläche dargestellt. Die Darstellung entspricht den zu-
künftigen Festsetzungen des Bebauungsplans. Der Bebauungsplan wird aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

VIII. Aufhebung rechtsverbindlicher Festsetzungen 

Für den Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1044 
Neuenbaumer Weg sind bereits die rechtsverbindlichen Bebauungspläne Nr. 610 
und Nr. 843 aufgestellt worden. Die rechtsverbindlichen bestehenden Be-
bauungspläne Nr. 610 und Nr. 843 werden für den Geltungsbereich des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans Nr. 1044 Neuenbaumer Weg aufgehoben. 

IX. Kosten und Finanzierung 

Die Planungskosten (Bauleitplanung, Vermessung, zusätzliche erforderliche Gu-
tachten u. a.) sowie die Herstellung der Erschließungsanlagen (Straßen, Entwäs-
serung) wird durch den Vorhabenträger übernommen. Entsprechende Regelun-
gen werden in den Durchführungsvertrag und ggf. in einen zusätzlichen Erschlie-
ßungsvertrag aufgenommen. Der Stadt Wuppertal entstehen insofern durch das 
geplante Wohngebiet keine unmittelbaren Kosten.  


